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Die Zuwanderung bleibt anhal-
tendhochundeinpolitischheis-
sesEisen. IndenneuenEU-Ver-
trägen verpflichtet sich die
Schweiz,diePersonenfreizügig-
keit auszudehnen und Teile der
Unionsbürgerrichtlinie zu über-
nehmen. Diese erlaubt es
EU/Efta-Bürgern, sich in allen
Vertragsstaatenfreizubewegen
und räumt ein Daueraufent-
haltsrecht nach fünfjährigem
Aufenthalt ein. Ein Job ist keine
Bedingung dafür.

StrömenjetztZehntausende
Menschen aus der EU in die
Schweiz,umsofortvondenSeg-
nungendesgutausgebautenSo-
zialstaats zu profitieren? Der
BundesratsiehtdieseGefahrge-
bannt, weil er eine «gewichtige
Ausnahme» ausgehandelt hat,
wieerindenErläuterungenzum
Vertragspaket schreibt. In der
Schweiz erhalten EU/Efta-Bür-
ger das Daueraufenthaltsrecht
nämlich erst nach fünf Jahren
Erwerbstätigkeit. Diese Perso-
nen, so der Bundesrat, seien
«nachhaltig» in den Arbeits-
markt integriert. Das Risiko,
dass sie arbeitslos würden, sei
gering, die Wahrscheinlichkeit
eines Sozialhilfebezugs be-
schränkt. Aktuell liegt die Er-
werbsquote bei EU/Efta-Bür-
gernmit 86,8 Prozent leicht hö-
her als bei Schweizern.

Der Begriff Erwerbstätig-
keit ist jedoch grosszügig defi-
niert. Ein Teilzeitpensum von
30 bis 40 Prozent reicht, ge-
mäss der Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshof
können auch 12 Wochenstun-
den genügen. Bis zu sechsMo-
nate Sozialhilfebezug zählen
nicht als erwerbslose Phase.
AuchArbeitslosegeltenformal
alserwerbstätig,sofernsiesich
beim regionalen Arbeitsver-
mittlungszentrum anmelden.
Man kann also zumBeispiel in
der Fünfjahresfrist ein halbes
Jahr Sozialhilfe oder einein-
halb Jahre Arbeitslosengeld
beziehen, ohne dass der An-

spruch auf das Daueraufent-
haltsrecht erlischt.

Besserer Schutz
vor Ausschaffung
Das Daueraufenthaltsrecht
geht weiter als die Niederlas-
sungsbewilligung, die Auslän-
der nach zehn Jahren Aufent-
halt in der Schweiz – für Bürger
aus einigen EU-Staaten genü-
gen fünf Jahre – beantragen
können. Es schützt zum Bei-
spiel besser vor Wegweisung.
Wer dauerhaft Sozialhilfe be-
zieht,musskeineAusschaffung
mehr fürchten.

Doch was bedeutet die Teil-
übernahme der Unionsbürger-
richtlinie in der Praxis? In einer
Analyse imAuftrag desBundes
kommt das Forschungs- und
Beratungsbüro Ecoplan zum

Schluss, dass fünf Jahre nach
Teilübernahme der Unionsbür-
gerrichtlinie 570'000 Personen
auf einen Schlag das Recht auf
Daueraufenthalt erhalten. Jähr-
lichkommenweitere50'000bis
70'000 dazu. Es handelt sich
dabeiumeineModellrechnung.

Die Forscherinnen und For-
scher von Ecoplan gehen davon
aus, dass vor allem jene Perso-
nen das Daueraufenthaltsrecht
beantragen werden, die bereits
Sozialhilfe beziehen und
arbeitslos sind. Attraktiver als
eine Niederlassungsbewilli-
gung könnte es laut Ecoplan
auch für Personen in prekären
Jobs und mit geringen Sprach-
kenntnissen sein; Integrations-
kriterien müssen im Gegensatz
zur Niederlassungbewilligung
nicht erfüllt werden.

Kari Kälin Ecoplan rechnet aber nicht mit
einem Ansturm auf das Dauer-
aufenthaltsrecht – weil es für
wirtschaftlichunabhängigePer-
sonenmitNiederlassungsbewil-
ligungkeinenpraktischenMehr-
wert biete. Das Forschungsbüro
hält Zusatzkosten von 56 bis
74 Millionen bei der Sozialhilfe
und 4000 bis 20'000 Anträge
für das Daueraufenthaltsrecht
pro Jahr für plausibel.

«Schweizer Pass
ohne Stimmrecht»
Der Thurgauer SVP-Nationalrat
Pascal Schmid misstraut diesen
Prognosen. «Weshalb sollte je-
mand auf dieses Recht verzich-
ten? Das Daueraufenthaltsrecht
ist eine Art Schweizer Pass ohne
Stimmrecht, eine lebenslange
Garantie für staatliche Rundum-

versorgung und selbst bei Krimi-
nalität nicht entziehbar», kriti-
siert er.

Schmidsiehtauchbeidenan-
gepassten Regeln zum Familien-
nachzug ein Einfallstor für Ein-
wanderung in den Sozialstaat.
DerGrund:Mit derTeilübernah-
me der Unionsbürgerrichtlinie
wird der Familiennachzug aus-
gedehnt, auch für Drittstaaten-
angehörige. Nicht nur minder-
jährige Kinder und Ehegatten
dürfen in die Schweiz nachrei-
sen,sondernauchEnkelundKin-
der,wennsienochnicht21-jährig
sind.DasGleichegilt neu fürein-
getrageneundreineKonkubinat-
partner, aber auch Gross- und
Schwiegerelternoderdenpflege-
bedürftigen Onkel, falls sie von
ihren Verwandten Unterstüt-
zung erhalten. «Konkret bedeu-

tet das, dass ein Syrer, der dank
der deutschen Turboeinbürge-
rungen EU-Bürger wurde, in die
Schweiz einwandern und da-
nach seine Grossfamilie direkt
aus Syrien nachziehen kann»,
sagt Schmid. «Und alle bekom-
mennach fünf JahrendasDauer-
aufenthaltsrecht geschenkt.»

Der Bundesrat verhehlt
nicht, dass sich die neuen Ver-
pflichtungen auf die Zuwande-
rung auswirken können. Das
Ausmass werde nicht so gross
sein, dass eine eigenständige
Steuerung der Zuwanderung
verunmöglichtwürde,relativiert
er. Die eigenständige Steuerung
der Zuwanderung steht seit An-
nahme der SVP-Masseneinwan-
derungsinitiative im Jahr 2014 in
der Verfassung. Nationalrat
Schmid widerspricht. Mit den
neuen EU-Verträgen entferne
sich der Bundesrat noch weiter
von der Verfassung als mit der
bestehenden Personenfreizü-
gigkeit. «Allein deshalb müsste
dasPaketzwingenddemStände-
mehr unterstellt werden», sagt
Schmid. Für den Bundesrat hin-
gegen reicht das fakultative Re-
ferendum.

Die SVP hat sich bis jetzt als
einzige Partei klar gegen die
neuen Abkommen gestellt. Mit
Ausnahme des skeptischen Ge-
werbeverbandes stehen auch
die grossen Wirtschaftsverbän-
de Economiesuisse und der
Arbeitgeberverband dahinter.
Arbeitgeberverband-Sprecher
Stefan Heini sagt, der arbeits-
marktorientierte Kern der Per-
sonenfreizügigkeit werde mit
der massgeschneiderten Teil-
übernahme der Unionsbürger-
richtlinie gewahrt. Sie minimie-
re die Möglichkeit direkter Ein-
wanderung in den Sozialstaat.

Heini verweist zudemauf die
Schutzklausel, welche die
Schweizaucheinseitigaktivieren
kann, sollte die Personenfreizü-
gigkeit zu schwerwiegenden
wirtschaftlichenProblemen füh-
ren. Es ist jene Schutzklausel,
welche die SVP als «Fiktion» be-
zeichnet.

Auch Arbeitslose gelten als erwerbstätig
Mit dem neuen EU-Paket erhalten EU-Bürger neu einen Anspruch auf Daueraufenthalt nach fünf Jahren.

Heisses politisches Eisen:
die Personenfreizügigkeit.
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